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Der psychiatrische Notfall ist nach dem 
internistischen und chirurgischen Notfällen der 
dritthäufigste Einsatzgrund eines Notarztes.

Inzidenz: 9% im ländlichen Raum

bis 15% und mehr in Großstädten



Empfohlener Check durch den Notarzt bei 

psychisch auffälligen Patienten 
(folgende Symptomkomplexe gilt es zu prüfen und die dazu 

erhobenen Befunde zu dokumentieren)

 Bewusstsein

Motorik

 Stimmung

Denkfähigkeit

 Psychotische Symptomatik (vor allem Wahn, Halluzinationen)

 Krankheitseinsicht

 Suizidalität

 Fremdgefährdung

 Vorbestehende psychische Störungen

(Brunnhuber et al. 2005)



Aus den erhobenen Befunden leitet sich, je nach 

vorliegender Symptomatik, dann eine 

Behandlungsnotwendigkeit nach

Somatomedizinischen

Psychotherapeutischen

Psychopharmakologischen

Psychosozialen

Grundsätzen ab.



CAVE: Eine Reihe somatischer Krisensituationen 

ist durch die im Vordergrund stehende 

psychische Auffälligkeit maskiert.

• Beispiele:

 Anfallsgeschehen

 Myokardinfakt

 Thyreotoxische Krise

 Hirntumore

Beachte: „Jasper‘sche Schichtenregel!“



Schweregrade eines 

psychiatrischen Notfalls



I: Absolute Notarztindikation

Hochgradige Erregung

Psychische Störung mit Aggressivität und/oder Gewalt

Erfolgter SMV

Konkrete Suizidpläne, Suizidvorbereitungen und 
suizidale Handlungen

Konkrete Fremdgefährdung

Schwere Alkohol- und/oder Drogenintoxikation

Akutes Delirium



II: Relative Notarztindikation

Verwirrtheitszustände

Entzugssyndrome ohne Delir

Suizidgedanken ohne Konkretisierung

Angst und Panik

Belastungsreaktionen bei Krisen



STABILISIERUNG 

DEESKALATION

MANAGEMENT



Psychologisch/psychotherapeutische 

erste Hilfe

 Beziehung herstellen

 Wertschätzung

 Ruhe trotz Chaos

 Menschliche Souveränität



Notarzt in Not

Der psychiatrische Notfall geht mit dem 
pädiatrischen Notfall mit der höchsten 
psychischen Akut- und Spätbelastung für das 
Notfallteam einher.



AMDP-System

„Präsuizidales Syndrom nach E. Ringel“

Einengung des Gedankenganges

Aggression

 Autoaggression

 Heteroaggression (z.B. gegen den Untersucher, da 
Hilfe sinnlos ist)

 Suizidvorbereitungen, -versuche, -träume



Rechtliche Voraussetzung der 

Zwangseinweisung bei Vorliegen einer 

psychischen Störung

• Um einen Bürger unserer westlichen Demokratie von Rechtswegen 
seine persönliche Freiheit zu entziehen, werden 2 Kategorien 
auffälligen Verhaltens als hinreichender Grund erkannt:

1. Verstöße gegen das Strafrecht

2. Handlungen, die fehlende geistige Normalität erkennen lassen.

Für die letztgenannte Kategorie gelten wiederum 2 relevante 
Voraussetzungen für die Freiheitsentziehung:

1. Im wohlverstandenen Interesse des Kranken und damit zu seinem 
Wohle (Fürsorgegedanken)

2. Zum Schutze der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vor dem –
tatsächlichen oder vermeidlichen – von einem psychisch Kranken 
ausgehenden Gefahren (Gefahrenabwehr)



Zwangseinweisung

• Zwangseinweisungen in eine psychiatrische 
Krankenanstalt sind infolge dessen unter 2 
verschiedenen Aspekten zulässig:

1. Wenn eine akute psychische Erkrankung von 
Psychosewertigkeit vorliegt

2. Wenn die psychische Erkrankung selbst- und 
fremdaggressives Verhalten befürchten lässt



Zur rechtlichen Situation in Österreich

Das Bundesgesetz vom 1. März 1990 über die 
Unterbringung psychisch Kranker in 
Krankenanstalten (Unterbringungsgesetz –
UbG, BGBL 155/1990) regelt bundeseinheitlich 
die rechtlichen Fragen der Zwangseinweisung in 
psychiatrische Anstalten und die 
Zwangsanhaltung. 



Zwangseinweisung

• § 37: § 37 des Krankenanstaltsgesetzes legt fest, dass Abteilung und  
Sonderkrankenanstalten für Psychiatrie zur Aufnahme psychisch 
Kranker bestimmt sind. 

• § 38: Gemäß § 38 sind Abteilungen und Sonderkrankenanstalten für 
Psychiatrie grundsätzlich offen zu führen. 

• § 38a: Nach § 38a dürfen jedoch in Abteilung und Sonderkrankenanstalten 
für Psychiatrie geschlossene Bereiche geführt werden

• § 38b: In § 38b wird festgehalten, dass auch außerhalb geschlossener 
Bereiche, in Abteilungen und Sonderkrankenanstalten für 
Psychiatrie durch geeignete organisatorische Maßnahmen 
vorgesorgt werden kann, dass psychisch Kranke Beschränkungen 
ihrer Bewegungsfreiheit nach dem UbG unterworfen werden können.



Unterbringung „AUF“ Verlangen

Eine Person, bei der die Voraussetzungen der 
Unterbringung vorliegen, darf auf eigenes 
Verlangen untergebracht werden (§4). Das 
Verlangen muss vor der Aufnahme eigenhändig, 
schriftlich festgehalten werden. Dies hat in 
Gegenwart des mit der Führung der Abteilung 
betrauten Arztes oder seines Vertreters zu 
erfolgen. Das Verlangen kann jederzeit 
wiederrufen werden. 



Unterbringung „OHNE“ Verlangen

Eine Person darf gegen, oder ohne ihren Willen 
nur dann in eine psychiatrische Krankenanstalt 
gebracht werden, wenn ein im öffentlichen 
Sanitätsdienst stehender Arzt ein Polizeiarzt sie 
untersucht hat und bescheinigt, dass die 
Voraussetzungen der Unterbringung vorliegen. 



UBG

Der Vorsteher des Bezirksgerichts hat für die 
Kranken einer Anstalt einen, erforderlichenfalls 
auch mehrere Patientenanwälte zu bestellen. 

Der Patientenanwalt ist Vertreter für das in 
diesem Bundesgesetz vorgesehene gerichtliche 
Verfahren und zur Wahrnehmung der verankerten 
Rechte bestimmt. 


